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Abschiebestopp für Roma in den Kosovo

Zum Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 
5/1063 -

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte zum 
Einstieg in meinen Beitrag die Schlussfolgerungen aus dem von Frau Rothe-Beinlich 
schon benannten Schreiben der Stellungnahme von Amnesty International zur Situation 
der Roma im Kosovo und zu den Abschiebungen von Roma in den Kosovo vom 06.05. 
dieses Jahres zitieren. Amnesty International schlussfolgert: "Roma werden im Kosovo 
schwer diskriminiert. Die Diskriminierung kann in zahlreichen Fällen eine staatliche 
Verfolgung darstellen. Spätestens die Veröffentlichung der OSZE-Analyse über eine nicht 
existente Implementierung der Reintegrationsstrategie hätte Anlass sein sollen, das 
Rückübernahmeabkommen mit dem Kosovo in seiner jetzigen Form nicht zu 
unterzeichnen. Das Rückübernahmeabkommen hätte Regelungen beinhalten müssen, die 
schutzbedürftige Gruppen, darunter Roma, von den Rückführungen ausnehmen, damit 
diese in Zukunft nicht mehr zwangsweise in den Kosovo zurückgeführt werden können."
Der Anlass unseres Antrags gemeinsam mit BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind erstens 
akute Probleme von Roma-Familien, die derzeit in Thüringen akut von Abschiebung 
bedroht sind bzw. Familien, die auch schon abgeschoben wurden. Zweiter Grund unseres 
Antrags: Wir haben einen Brief aufgegriffen, den der Flüchtlingsrat Thüringen an Herrn 
Innenminister Prof. Dr. Huber geschrieben hat. Der Flüchtlingsrat schreibt: "Spätestens mit 
Unterzeichnung des Rückübernahmeabkommens zwischen Deutschland und dem Kosovo 
am 14.04.2010 ist in eine rechtliche Form gegossen, was faktisch unverantwortlich ist." 
Dieses Unverantwortliche wollen wir für Thüringen verhindern. Es geht in unserem Antrag, 
was die Bundesebene betrifft, um ca. 23.000 Roma, die hier in Deutschland sind und um 
etwa 10.000 derzeit geduldete Menschen, die der Minderheitsgruppe der Roma, Ashkali 
und Ägypter angehören, die von Abschiebung bedroht sind. Der Flüchtlingsrat Thüringen 
e.V. fordert daher vom Thüringer Innenminister die sofortige Aussetzung der Abschiebung 
von Kindern und Jugendlichen in die von Frau Kanis bereits ansatzweise beschriebenen 
unsicheren und menschenunwürdigen Bedingungen im Kosovo. Wir schließen uns dieser 
Forderung an und haben sie hier im Landtag als diesen Antrag eingebracht, um für die 
Flüchtlinge, die den Roma angehören, in Thüringen auszuschließen, dass sie in diese 
unsicheren und menschenunwürdigen Verhältnisse abgeschoben werden.

Auch der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen hat in seiner Stellungnahme 
vom 9. Dezember 2009 bereits angemahnt, Abschiebungen in den Kosovo auszusetzen. 
Auch hieraus möchte ich zitieren. "Alle im Kosovo lebenden Kosovo-Roma sind weiterhin 
gravierenden Einschränkungen in Bezug auf ihr Recht auf Freizügigkeit und ihre 
fundamentalen Menschenrechte ausgesetzt, einschließlich in Form schwerwiegender 
gesellschaftlicher und manchmal administrativer Diskriminierungen, die sie insbesondere 
daran hindern, ihre politischen, sozialen und wirtschaftlichen Rechte auszuüben. Darüber 
hinaus wird von Bedrohungen und physischer Gewalt gegenüber diesen Gemeinschaften 
berichtet. Aufgrund ihrer äußeren und ethnischen Merkmale können Ashkali und Ägypter 
mit Kosovo-Roma verwechselt werden. Ähnlich wie Kosovo-Roma besitzen Ashkali und 
Ägypter oft keine Ausweispapiere und daher ist es für sie schwierig, Zugang zu 
Sozialleistungen, Gesundheitsversorgung und Bildung zu erhalten. Asylbegehren von 
Mitgliedern dieser Gemeinschaften sollten sorgfältig geprüft werden, damit beurteilt 
werden kann, ob internationaler Schutzbedarf wegen der Gefahr einer Verfolgung 



aufgrund der tatsächlichen oder zugeschriebenen äußeren Merkmale oder Nationalität 
besteht."

Was droht Rückkehrern in den Kosovo, wenn sie den Gruppen der Roma, Ashkali oder 
Ägypter angehören? Frau Kanis hat es ansatzweise beschrieben, ich will es ein bisschen 
deutlicher und detaillierter noch versuchen. Nehmen wir das ganz alltägliche Leben. Was 
droht Rückkehrern, die den Roma, Ashkali oder Ägyptern angehören in Bezug auf das 
Wohnen? Viele der Rückkehrenden, egal ob sie nun freiwillig wieder zurückkehren oder 
abgeschoben werden, finden dort keinen Wohnraum. Viele der Menschen, die geflüchtet 
sind aus diesen bürgerkriegsähnlichen Zuständen oder eben vor Verfolgung aufgrund 
ethnischer Ressentiments, sind aus Häusern geflüchtet, die im Bürgerkrieg zerstört 
wurden. Häuser, die nicht zerstört wurden, sind nun, nachdem die Menschen jahrelang 
nicht da waren, von anderen bewohnt. Es ist ungeheuer schwierig für Roma, ihren Besitz, 
also beispielsweise ihr Haus, wieder zurückzubekommen, weil manchmal keine Papiere 
da sind, weil es unheimlich schwer ist, behördlich Hilfe zu bekommen, damit man sein 
Heim wieder erhält. Wenn es tatsächlich mal dazu kommt, dass die Besitzverhältnisse 
zugunsten dieser Menschen geklärt werden, ist es oft so, dass die Menschen, die jetzt dort 
leben und ausziehen müssen, die Häuser beschädigen. Viele Roma können aber auch 
nicht wieder zurück in die Orte, in denen sie gelebt haben, bevor sie flüchten mussten, 
etwa weil es dort keine Gemeinschaft der Roma mehr gibt oder weil sie nach wie vor 
Angst haben, dort von anderen Gruppierungen angegriffen und gewalttätig misshandelt zu 
werden.
Der niedersächsische Flüchtlingsrat schreibt in seiner Stellungnahme zu einem 
Entschließungsantrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: "Die 
Situation der Roma im Kosovo ist nach wie vor katastrophal. Die Mehrheit der Roma lebt 
in Armut, in Enklaven, ausgegrenzt von der albanischen Mehrheitsgesellschaft, viele von 
ihnen in Elendssiedlungen unter menschenunwürdigen Lebensbedingungen." Die 
Arbeitslosigkeit der im Kosovo lebenden Roma liegt zwischen 90 und 100 Prozent. Der 
niedersächsische Flüchtlingsrat schreibt von 98 Prozent. Die staatliche Sozialhilfe, zu der 
nicht alle Zugang haben, deckt mit 35 € bis 75 € pro Haushalt, also pro Familie, nicht 
einmal die Lebensmittelkosten. Zugang zur Sozialhilfe hat man aber nur, wenn man die 
nötigen Papiere besitzt. Die Menschen, von denen ich eben sprach, die in ihre 
Heimatdörfer nicht wieder zurückkehren können, bekommen auch nicht die nötigen 
Dokumente, um Sozialhilfe erhalten zu können.

Zugang zur Gesundheitsversorgung ist auch ein sehr prekäres Thema im Kosovo, 
insbesondere für die Gruppe der Roma, Ashkali und Ägypter. Hier möchte ich aus den 
Richtlinien des UNHCR zitieren. Der UNHCR schreibt: Der Zugang zur 
Gesundheitsversorgung hängt einmal von einem gewissen Maß an Freizügigkeit ab, was 
die Roma aufgrund gravierender Armut etc. nicht haben. Darüber hinaus erschweren 
Korruption, lange Anreisewege sowie schlechte und unregelmäßige öffentliche 
Verkehrsmittel den Zugang zu Gesundheitsleistungen. Grundsätzlich - so der UNHCR - ist 
das öffentliche Gesundheitssystem nicht in der Lage allen Bedürfnissen gerecht zu 
werden. Wenn ich nicht den Bedürfnissen aller in meinem Land lebenden Menschen 
gerecht werden kann, dann nehme ich auf die Bedürfnisse von Minderheiten erst recht 
keine Rücksicht. Abgesehen davon, schreibt der UNHCR, dass die Qualität der 
Versorgung im Allgemeinen problematisch sein kann, können einige Krankheiten im 
Kosovo überhaupt nicht behandelt werden. Hierzu zählen insbesondere die Herzchirurgie, 
Krebsbehandlung, Organtransplantationen, Wirbelsäulenchirurgie oder die Behandlung 
schwerer Augenerkrankungen. Hinzu kommt noch, dass die finanzielle Armut der 
Minderheiten den Ausschluss aus dem Gesundheitssystem noch zusätzlich bedingt, da für 
alle medizinischen Leistungen privat gezahlt werden muss.



Die Forderung, meine Damen und Herren, nach Aussetzung von Abschiebungen der 
Roma, Ashkali und Ägypter in den Kosovo wird oft abgewiesen mit der Begründung, es 
gäbe im Kosovo keine staatlichen Repressionen. Hier möchte ich mal den Innenminister 
von Baden- Württemberg zitieren, der in der Antwort auf eine Anfrage schreibt: "Zudem 
gibt es keine Anzeichen für Repressionen von ethnischen Minderheiten durch die 
staatliche Seite." Und er schreibt auch: "Außerdem hat die Republik Kosovo kraft 
Verfassung die Europäische Menschenrechtskonvention und das Abkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung für direkt anwendbar erklärt." Alles in 
Ordnung also, nach Ansicht des Innenministers von Baden-Württemberg.
Auch der Bundesinnenminister teilt diese Einschätzung. Er schreibt in der Antwort auf die 
Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Bundestag, es gebe keine staatliche Repression, ich 
zitiere: "Der Bundesregierung liegen keinerlei Anzeichen für gewalttätige Übergriffe 
vonseiten der Behörden der Republik Kosovo gegen ethnische Minderheiten vor." Der 
Flüchtlingsrat Niedersachsen entgegnet hier in der schon erwähnten Stellungnahme, dass 
die Zusicherungen der neuen Regierung im Kosovo, die Menschenrechte zu achten und 
der Diskriminierung von Minderheiten entgegenzutreten, unter dem Druck 
westeuropäischer Staaten gemacht worden sind, um anerkannt zu werden, und dass 
diese Zusicherungen nicht die gesellschaftliche Realität widerspiegeln. Der Flüchtlingsrat 
Niedersachsen schreibt: "Die antiziganistischen Ressentiments gegenüber den Roma sind 
tief in die alltäglichen Beziehungen eingeschrieben und selbst bei gutem Willen der 
Regierung nicht durch kurzfristige Integrationsstrategien zu beseitigen."

Amnesty International schätzt das ebenso ein und schreibt in seiner auch bereits 
erwähnten Stellungnahme, ich zitiere: "Auch die Strategie der kosovarischen Regierung 
für die Integration der Roma, Ashkali und Ägypter für die Jahre 2009 bis 2015 vom 
Dezember 2008 geht davon aus, dass diese Gemeinschaften im Alltag vielfach 
diskriminiert werden." Also selbst die Kosovo-Regierung schätzt ein, dass es diese 
Diskriminierung gibt. Amnesty International schreibt weiter: "Obwohl bestimmte Gesetze 
oder administrative Vorschriften für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen gelten, sind 
Roma davon in besonderer Weise negativ berührt." Man schätzt weiter ein, dass es bei 
der Prüfung, ob eine Diskriminierung vorliegt, nicht auf die Intention von Gesetzen 
ankommt, sondern auf die Wirkung in der Praxis, und die ist tatsächlich diskriminierend für 
die Angehörigen der Minderheiten der Roma, Ashkali und Ägypter.
Auch gewalttätige Übergriffe aufgrund ethnischer Ressentiments, sagen sowohl der 
Bundesinnenminister als auch der Innenminister des Landes Baden-Württemberg, seien 
zurückgegangen. Gleichzeitig aber schreiben beide - da habe ich das Gefühl gehabt, der 
Bundesinnenminister schreibt vom baden-württembergischen Innenminister ab, nämlich 
wortwörtlich bis auf ein Wort Unterschied schreiben beide, ich zitiere: "Nach Angabe von 
UMNIK lag der Anteil der aus ethnischen Motiven verübten Gewalttaten 2007 im unteren 
einstelligen Prozentbereich. Seit dem Jahr 2008 werden Straftäter in der Kriminalstatistik 
aber nicht mehr nach Volksgruppen differenziert aufgeführt." Also geben beide eigentlich 
zu, dass sie überhaupt keine zahlenmäßigen Anhaltspunkte haben, die die Annahme 
rechtfertigen, ethnisch motivierte Gewalt sei zurückgegangen. Der niedersächsische 
Flüchtlingsrat schreibt demgegenüber, auch die Gewalt gegen Roma seitens albanischer 
Mehrheitsangehöriger sei weiterhin ein großes Problem. "Die Menschenrechtsgruppe 
Chachipe dokumentierte im August 2009 mehrere ethnisch motivierte Angriffe gegen 
Roma. Auch der Menschenrechtskommissar des Europäischen Rats, Thomas 
Hammerberg, verweist in seinem Bericht zum Kosovo vom Juli 2009 auf wiederkehrende 
Zwischenfälle interethnischer Gewalt und ein Klima der Intoleranz."

Auch nach den Erkenntnissen von Amnesty International ergibt sich einerseits zwar ein 
Rückgang der Zahlen, möglicherweise aber auch wegen der statistischen Nichterfassung 



solcher Gewalttaten. Amnesty schreibt aber auch, dass es ein Klima der Unsicherheit für 
die Minderheiten gibt, weil - ich zitiere: "sowohl die Vertreibungen und Entführungen von 
ethnischen Minderheiten durch Angehörige der albanischen UCK 1999 als auch die 
interethnische Gewaltwelle im März 2004, bei der mehr als 4.000 Serben, Roma und 
Ashkali vertrieben wurden, sind bis heute im Kosovo großteils straffrei geblieben. Dies 
führt zu einem Gefühl von Unsicherheit." Nach den Erfahrungen von Amnesty International 
fördert diese Straflosigkeit eben gewaltsame Übergriffe und weitere tätliche Angriffe. Die 
Täter können sich relativ sicher fühlen, weil ihnen keine Strafverfolgung droht.
Auf ein weiteres Problem macht Amnesty International aufmerksam, nämlich darauf, dass 
vielen der zurückkehrenden Roma, Ashkali und Ägypter in den Kosovo der Verfall in die 
Staatenlosigkeit droht. Das hat, glaube ich, auch Frau Kanis angesprochen, dass die 
Papiere oder die Dokumente, mit denen der Grenzübertritt möglich ist, also das 
Zurückkehren in den Kosovo, im Kosovo nicht anerkannt werden. Auch der 
Bundesinnenminister geht - ich weiß nicht ob bewusst oder unbewusst - auf dieses 
Problem ein, insbesondere was die vor Mai 2008 hierher geflüchteten Flüchtlinge aus dem 
Kosovo angeht. Er schreibt nämlich: "Kosovarische Staatsangehörige werden zudem erst 
seit Mai 2008 unter eigener Staatsangehörigkeit gespeichert. Man kann daher davon 
ausgehen, dass eine gewisse Zahl kosovarischer Staatsangehöriger, die insbesondere 
bereits vor Mai 2008 eingereist sind, gegebenenfalls noch unter früheren 
Staatsangehörigkeiten gespeichert sind", die heute nichts mehr gelten.

Ich möchte Ihnen gerne noch zwei Beispiele vorlesen von Familien, die Roma sind. Die 
eine Familie ist eine bereits abgeschobene Familie. Hier lese ich mal einen Bericht aus 
einem Papier von Pro Asyl vor. Es geht um Frau Moreni und ihre Kinder. "Frau Moreni ist 
Ashkali und wohnt mit vier Kindern im Kosovo in einem Haus in Vitumirice, etwa 300 Meter 
abseits der Hauptstraße. Sie wurden am 4. November 2008 in den Kosovo abgeschoben 
nach 17 Jahren in Deutschland. Der Vater und Ex-Ehemann ist seit längerem mit einer 
Deutschen verheiratet und schwer krebskrank. Die alleinerziehende Frau Moreni ist 
herzkrank und behandlungsbedürftig. Eine Herzoperation sollte in Deutschland in die 
Wege geleitet werden, im Kosovo sind Herzoperationen nicht durchführbar, ganz zu 
schweigen von den Kosten, die vom Patienten aufzubringen sind. Die Kinder können 
wenig albanisch und gehen nicht zur Schule. Auf Befragen antworten sie, dass sie keinen 
Kontakt zu anderen Jugendlichen im Ort haben und aus Angst vor Übergriffen selten aus 
dem Haus gehen. Der älteste Sohn, 9 Jahre, macht einen depressiven Eindruck, die 
anderen wirken aufgeweckt, wenn auch wegen ihrer Situation sehr besorgt. Die Frau 
Moreni hat im Kosovo keine Verwandten. Sie kommt ursprünglich aus Montenegro und ihr 
Mann war aus der Gegend von Peja. Dort besitzt die Familie des Mannes noch 35 Ar 
Land, das Haus jedoch ist zerfallen."
Frau Moreni überlegt nun nach diesem Bericht, ein Wohnmobil zu kaufen, damit sie dort in 
dem Wohnmobil mit ihren Kindern auf dem Grundstück des Ex-Mannes wohnen kann, 
aber sie hat keine finanziellen Mittel für ein Wohnmobil. "Das Haus, in dem die Familie 
jetzt wohnt, gehört Bekannten. Die Familie kann dort nur übergangsweise wohnen. Das 
Haus ist geräumig, jedoch nur sehr notdürftig eingerichtet. Ein kleiner Gaskocher dient 
zum Kochen, Wasser gibt es nur sporadisch, so dass es in Vorratsbehältern aufgefangen 
werden muss. Auch Strom gibt es nur selten. Mehrere dünne Matratzen dienen als 
Schlafgelegenheiten." Das ist die Familie, die bereits abgeschoben wurde.

Derzeit bangt in Thüringen eine Familie, weil ihr Abschiebung droht. Diese Familie lebt in 
Waltershausen zurzeit. Es handelt sich um ein Ehepaar und ihre fünf Kinder. Das jüngste 
Kind ist 4 Monate alt. Das älteste Kind wird in diesem Jahr 11 Jahre alt. Das ist auch das 
einzige Kind der Familie, das nicht in Deutschland geboren ist. Alle anderen Kinder sind in 
Deutschland geboren. Die Frau hat eine Herzkrankheit, die zweitjüngste Tochter leidet an 



einer Herzerkrankung. Das 4 Monate alte Kind hat ein Loch im Herzen und muss 
behandelt werden. Diese Familie wird derzeit noch nicht abgeschoben, weil für das 
jüngste Kind noch ein Asylverfahren läuft. Der 4 Monate alte Sohn hat im Moment eine 
Aufenthaltsgestattung, aber es ist absehbar, dass über kurz oder lang das Asylverfahren 
des kleinen Jungen negativ enden wird. Dann steht diese Familie vor der Abschiebung in 
die Verhältnisse, die ich eben beschrieben habe.
Auch Frau Kanis ist auf die Verhältnisse eingegangen. Frau Kanis, Sie haben 
grundsätzlich beklagt, wie die Verhältnisse dort sind. Sie haben grundsätzlich den 
Einschätzungen der Menschenrechtsorganisationen zugestimmt bzw. recht gegeben. Ihre 
Schlussfolgerung, die für mich völlig unlogisch ist, ist dann aber, dass jedes Schicksal 
einzeln geprüft werden soll. Wenn man nach diesen grundsätzlichen Mängeln im Kosovo 
geht, dann wird für jede Familie, die Roma ist oder Askhali oder Ägypter aus dem Kosovo, 
die Einzelfallprüfung so lauten, dass immer dieselben Wohnverhältnisse sind, immer 
dieselben Armutsverhältnisse sind für alle einzelnen Menschen, die 
Gesundheitsversorgung schlecht ist, dass ethnische Übergriffe, tätliche Angriffe drohen 
und dass für jeden dieser Einzelfälle, der geprüft wird, im Ergebnis herauskommen wird, 
man kann ihn nicht abschieben.
Ich finde das ein wenig unlogisch und möchte Sie deswegen bitten, Ihre Einschätzung 
oder Ihre Schlussfolgerung noch einmal zu überdenken.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weiß aus Erfahrung, dass Sie meinen 
Argumenten sehr wenig geneigt sind zu folgen. Deswegen möchte ich genau mit dem 
abschließen, mit einem Zitat, was Frau Rothe-Beinlich in der Begründung schon angeführt 
hat. Ich denke, da schließt sich dann der Kreis. Ich möchte nämlich auch die Deutsche 
Bischofskonferenz zitieren, die unmittelbar nach Unterzeichnung des 
Rückübernahmeabkommens sich in einer Pressemitteilung geäußert hat. Die Bischöfe 
schreiben. "Die Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz hat erneut ihre 
Sorge über die Situation der in Deutschland lebenden und von der Abschiebung bedrohten 
Roma und andere Minderheiten aus dem Kosovo zum Ausdruck gebracht. Viele 
internationale Institutionen sowie eigene kirchliche Quellen berichten glaubwürdig von der 
weiterhin prekären sozioökonomischen Lage sowie andauernder, teilweise massiver 
Diskriminierung von Minderheiten im Kosovo und warnen vor einer zwangsweisen 
Rückführung dieser Menschen." Bischoff Norbert Trelle sagt - er ist der Vorsitzende der 
Migrationskommission: "Menschen dürfen nicht in unsichere oder unwürdige Verhältnisse 
zurückgeschickt werden." Meine Damen und Herren, ich glaube, diesem Satz ist nichts 
hinzuzufügen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall DIE LINKE)


